
  

Auszug aus dem Kollektivvertrag vom 28. Oktober 1996 
über die Neuregelung des Gehaltssystems 

  

  

Artikel V Übergangsbestimmungen 

Diese Übergangsbestimmungen gelten für alle Angestellten, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Mai 
1997 begonnen hat, solange sie nicht frühestens mit diesem Datum in eine höhere 
Verwendungsgruppe, unbeschadet Abs. 6, 3. Absatz, umgestuft werden. Alle Angestellten, deren 
Dienstverhältnis vor dem 1. Mai 1997 begonnen hat, sind in die Gehaltsordnung „neu" einzustufen. 
Bei dieser Umreihung ist der seit Vollendung der letzten Vorrückung laufende Vorrückungsstichtag 
weiter anzuwenden. 

(1) Für die Anwendung der entsprechenden Übergangsbestimmung sind die erreichten 
Verwendungsgruppenjahre zum Zeitpunkt des Geltungsbeginnes dieses Kollektivvertrages 
maßgeblich. Unter Gehaltsordnung „alt" und Biennalsprung „alt" sind Gehaltsordnung und 
Biennalsprung vor dem 1. Mai 1997 zu verstehen. Unter Gehaltsordnung „neu" und Biennalsprung 
„neu" sind Gehaltsordnung und Biennalsprung in der ab 1. Mai 1997 geltenden Höhe zu verstehen. 

(2) Angestellte der Verwendungsgruppen I und VI Angestellte der Verwendungsgruppe I sind in die 
Gehaltsordnung „neu" umzustufen. Jene, die am 30. April 1997 in die Mindestgehaltsstufe nach 6 
Jahren oder höher eingestuft sind, sind in die schillingmäßige nächsthöhere Mindestgehaltsstufe der 
Verwendungsgruppe II „neu" umzustufen, unter Anrechnung der dieser Mindestgehaltsstufe in der 
Verwendungsgruppe II entsprechenden Verwendungsgruppenjahre. 

Besteht zu diesem Zeitpunkt kein schillingmäßiges nächsthöheres oder zumindest gleich hohes 
Mindestgrundgehalt in der Verwendungsgruppe II „neu", bleibt der bisher erreichte 
Mindestgrundgehalt solange abgesichert, als die entsprechende Mindestgrundgehaltsposition „neu" 
unter diesem Betrag liegt. Angestellte der Verwendungsgruppe VI sind in die der bisher erreichten 
Verwendungsgruppenjahrstufe entsprechenden Stufe der Gehaltsordnung „neu" umzustufen. 

(3) Angestellte der Verwendungsgruppen II bis V, M I bis M III bzw. M IV 
a) Angestellte, die sich zum Zeitpunkt des Geltungsbeginnes des Kollektivvertrages in den 
Mindestgrundgehaltspositionen nach 12, 14, 16 (18) VGJ befinden, sind in die Position nach 10 
Verwendungsgruppenjahren der Gehaltsordnung „neu" einzustufen. 

b) Angestellte, die sich zum Zeitpunkt des Geltungsbeginnes des Kollektivvertrages in den 
Mindestgrundgehaltspositionen nach 10 Verwendungsgruppenjahren befinden, sind in die Position 
nach 8 Verwendungsgruppenjahren der Gehaltsordnung „neu" einzustufen. 

c) Angestellte, die sich zum Zeitpunkt des Geltungsbeginnes dieses Kollektivvertrages in den 
Mindestgrundgehaltspositionen nach 2 Verwendungsgruppenjahren bis zu jener nach 8 
Verwendungsgruppenjahren befinden, sind in die jahresmäßig nächstniedrigere Stufe der 
Gehaltsordnung „neu" einzustufen. In jenen Gehaltsordnungen, in denen in den Verwendungsgruppen 
Meister I sowie Meister II die Mindestgrundgehaltspositionen im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr 
sowie nach 2 Jahren gleich sind, sind in diesen Meistergruppen in die Verwendungsgruppenstufe 
nach 2 Jahren eingestufte Angestellte in die entsprechende Verwendungsgruppenstufe nach 2 Jahren 
der Gehaltsordnung „neu" einzustufen. 

d) Angestellte im 1. und 2. Verwendungsgruppenjahr sind in die Gehaltsordnung „neu" einzustufen. 

(4) Mindestgehaltsabsicherung im Zuge kollektivvertraglicher Erhöhungen der 
Mindestgehaltsordnungen: 
a) Angestellte gemäß Absatz 3a (nach 12, 14, 16 [18] VGJ „alt"). 



Diesen Angestellten wird der vor dem 1. Mai 1997, für den Angestellten geltende Mindestgrundgehalt 
wie folgt im Sinne eines individuellen Mindestgrundgehaltes gesichert: Dieser Mindestgrundgehalt wird 
künftig zum Zeitpunkt kollektivvertraglicher Mindestgehaltserhöhungen um jenen Prozentsatz erhöht, 
um den sich die jeweilige Mindestgehaltsstufe nach 10 Verwendungsgruppenjahren der 
Gehaltsordnung „neu" erhöht. Diese Mindestgarantie erhöht sich zum jeweiligen Anfallszeitpunkt um 
die Biennalsprünge im Sinne des Abs. 5 lit. a dieses Artikels. 

Die Obergrenze dieser Absicherung der Mindestgarantie ist der schillingmäßige Mindestgrundgehalt 
dieser Verwendungsgruppe nach 16 Verwendungsgruppenjahren zum Stichtag 30. April 1997. Die 
Mindestgarantie gilt sinngemäß auch für jene Angestellten, die in die Mindestgehaltsstufe nach 18 
Jahren eingestuft waren (Schillingbetrag der Gehaltsordnung „alt" nach 18 
Verwendungsgruppenjahren zum Stichtag 30. April 1997). 

b) Angestellte gemäß Absatz 3 b (nach 10 VGJ „alt") und 3 c (nach 2 bis nach 8 VGJ „alt"). 
Soweit der neue Mindestgrundgehalt niedriger ist als der Mindestgrundgehalt „alt", wird der 
individuelle Mindestgrundgehalt wie folgt abgesichert: Der individuelle Mindestgrundgehalt darf jenen 
Betrag nicht unterschreiten, der sich aus dem jeweiligen Mindestgrundgehalt „neu" plus dem 
Umstellungsunterschiedsbetrag ergibt. Der „Umstellungsunterschiedsbetrag" ist der Differenzbetrag 
zwischen dem Mindestgrundgehalt „alt" zum Stichtag 30. April 1997 und dem Mindestgrundgehalt 
„neu" zum Stichtag 1. Mai 1997, der im weiteren unverändert bleibt. 

Für Angestellte gemäß Absatz 3 b erhöht sich dieser individuelle Mindestgrundgehalt 2 und 4 Jahre 
nach Vollendung des 10. Verwendungsgruppenjahres „neu" um je einen Biennalsprung „alt" (Absatz 
5a letzter Satz). Für Angestellte gemäß Absatz 3 c erhöht sich dieser individuelle Mindestgrundgehalt 
2 Jahre nach Vollendung des 10. Verwendungsgruppenjahres um einen Biennalsprung „neu" 
(Unterschiedsbetrag zwischen der Mindestgrundgehaltsposition nach 8 Verwendungsgruppenjahren 
und jener nach 10 Verwendungsgruppenjahren). 

Die Obergrenze dieser Absicherung der Mindestgarantie ist der schillingmäßige Mindestgrundgehalt 
dieser Verwendungsgruppe nach 16 Verwendungsgruppenjahren zum Stichtag 30. April 1997. 

(5) Zeitvorrückung in der Verwendungsgruppe („echter Biennalsprung") 
a) Biennalsprünge für Angestellte gemäß Absatz 3 a 
Diese Angestellten haben Anspruch auf Biennalsprünge unter Anwendung der Grundsätze des 
Zusatzkollektivvertrages über die Zeitvorrückung in der Verwendungsgruppe, auf die sie bei 
Verbleiben in der selben Verwendungsgruppe nach der bis zum 1. Mai 1997 geltenden Regelung 
noch Anspruch gehabt hätten. Als Biennalbetrag für diese Übergangsregelung gilt der schillingmäßige 
Wert vor dem 1. Mai 1997. 

b) Angestellte gemäß Absatz 3 b 
Für diese Angestellten gilt die Regelung des vorangehenden Absatzes mit der Maßgabe, dass der 
Biennalsprung in die Stufe nach 10 Jahren in der Gehaltsordnung „neu" auf die Biennalsprungsanzahl 
im Sinn des vorangehenden Absatzes angerechnet wird. Die Angestellten im Sinn der Absätze a und 
b sind von der Berechnungsgrundlage gemäß § 2 Abs. 3 des Zusatzkollektivvertrages über die 
Zeitvorrückung in der Verwendungsgruppe (5-Prozent-Klausel) ausgenommen. Auf diese Angestellten 
findet § 2 Abs. 3 keine Anwendung. 

c) Angestellte gemäß Absatz 3 c 
Diese Angestellten erhalten 2 Jahre nach Vollendung des 10. Verwendungsgruppenjahres einen 
Biennalsprung „neu" unter Anwendung der Grundsätze des Zusatzkollektivvertrages über die 
Zeitvorrückung in der Verwendungsgruppe. In den Fällen des Absatzes 3 c, 2. Absatz, erhalten die 
entsprechend dieser Vorschrift mit 1. Mai 1997 in die Mindestgehaltsstufe nach 2 
Verwendungsgruppenjahren eingestuften Meister weitere 2 Jahre nach dem Biennalsprung im Sinn 
des vorangehenden Absatzes einen weiteren Biennalsprung. 

d) Für den Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, Verband der Großbäcker, Verband 
der Milchindustrie sind die Bestimmungen in Abs. 4 und 5 dieses Artikels betreffend Biennalsprünge 
im Sinne des Zusatzkollektivvertrages über die Zeitvorrückung sinngemäß mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass anstelle der Grundsätze des Zusatzkollektivvertrages über die Zeitvorrückung die 



jeweils in den anzuwendenden Kollektivverträgen vorgesehenen Bestimmungen hinsichtlich des 
echten Biennalsprunges treten. 

e) Für den Verband der Brauereien gilt Abs. 5 dieses Artikels nicht. Soweit in Abs. 4 dieses Artikels 
auf Biennalsprünge im Sinne des Abs. 5 dieses Artikels verwiesen wird, sind diese sinngemäß nur im 
Rahmen der Mindestabsicherung anzuwenden. Dies gilt auch für Abs. 5c), 2. Absatz dieses Artikels. 

(6) Einstufung in die Verwendungsgruppen IVa oder Va 
Wird ein Angestellter zum Geltungsbeginn des Kollektivvertrages (1. Mai 1997) auf Grund der 
ausgeübten Tätigkeit in IVa oder Va umgestuft, wird bei jenen Angestellten, deren tatsächlicher 
Monatsgehalt dem Mindestgrundgehalt „alt" entspricht, der laufende Vorrückungsstichtag aufgrund der 
bisherigen Einstufung beibehalten. Die Einstufung erfolgt in die gegenüber dem bisher erreichten 
Mindestgrundgehalt nächst höheren Mindestgehalt entsprechende Stufe der neuen 
Verwendungsgruppe (§ 15 Abs. 11, 2. Absatz RKV). Bei überzahlten Angestellten sind § 3 Abs. 3 und 
4 des Kollektivvertrages über die Zeitvorrückung innerhalb der Verwendungsgruppe anzuwenden. 

Den Angestellten, die mit 30. April 1997 das 10. Verwendungsgruppenjahr vollendet oder 
überschritten haben, und ab diesem Zeitpunkt in IVa oder Va umgestuft werden, bleibt unter 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des Kollektivvertrages über die Zeitvorrückung in der 
Verwendungsgruppe, unter Anrechnung der sich aus der Einstufung in der neuen 
Verwendungsgruppe noch ergebenden Zeitvorrückungen, die Anzahl jener Zeitvorrückungen 
gesichert, die er beim Verbleib in der bisherigen Verwendungsgruppe noch erreicht hätte: soweit 
daraus noch ein über die anzurechnenden Biennalsprünge in den Gruppen IVa bzw. Va 
hinausgehender Biennalsprung zusteht, ist dieser ein Biennalsprung „alt" (Absatz 5 lit. a letzter Satz). 

Diese Angestellten sind von der Berechnungsgrundlage gemäß § 2 Abs. 3 des 
Zusatzkollektivvertrages über die Zeitvorrückung in der Verwendungsgruppe (5-Prozent-Klausel) 
ausgenommen. Auf diese Angestellten findet § 2 Abs. 3 keine Anwendung. 

(7) Fällt der Geltungsbeginn der Gehaltsordnung „neu" mit einem Biennalsprung zusammen, dann ist 
der Biennalsprung aufgrund der Gehaltsordnung „alt" zu ermitteln. 

(8) Wird ein(e) Angestellte(r), auf den (die) die Übergangsregelung dieses Artikels anzuwenden ist, in 
eine höhere Verwendungsgruppe umgestuft, gilt als bisher erreichtes Mindestgrundgehalt das sich 
aufgrund der Bestimmungen über die Mindestabsicherung gemäß Abs. 4 ergebende Gehalt. Dieses 
Gehalt ist auch als Basis für das Ausmaß der Überzahlung maßgeblich. 

(9) Durch den Umstieg und die dementsprechende Einstufung in die Gehaltstabellen „neu" gemäß 
Abs. 2 und 3 bewirkte Erhöhungen von Mindestgrundgehältern lassen effektive Monatsgehälter 
unberührt, soweit die neuen Mindestgrundgehälter bzw. Mindestgehaltsabsicherungen gemäß Abs. 4 
nicht unterschritten werden. 

 

  

Artikel VI 
Betriebliche Regelungen im Zusammenhang mit Änderungen des Rahmenkollektivvertrages 
und des Zusatzkollektivvertrages über die Zeitvorrückung 

Mit Inkrafttreten der kollektivvertraglichen Neuordnung der Verwendungsgruppen und 
Mindestgehaltstabellen sind betriebliche Regelungen, nach denen Entgelte in einem fixierten Ausmaß 
von einem kollektivvertraglichen Mindestgehalt oder einer Mindestgehaltstabelle abhängen, unter 
Anwendung der Grundsätze dieses Kollektivvertrages so abänderbar, dass sich gegenüber dem 
Zustand vor Geltungsbeginn der Neuordnung eine Gleichwertigkeit, d. h. infolge der 
Mindestgehaltserhöhungen aufgrund der Neuordnung keine über die bisherige Effektivauswirkung 
hinausgehende Auswirkung ergibt. 



Dies gilt auch für Umstufungsregelungen, betriebliche Verwendungsgruppen oder Zwischengruppen 
bzw. die Anwendung betrieblicher Regelungen auf die neueingeführten Verwendungsgruppen, sofern 
eine Abhängigkeit vom Mindestgehalt besteht. Kommt es binnen 3 Monaten nach Inkrafttreten der 
Neuordnung nicht zu einer innerbetrieblichen Regelung im Sinn des 1. Absatzes, bleiben obige 
Regelungen nur insoweit unberührt, als sich durch die Erhöhung der Mindestgehälter oder 
Umstufungen aufgrund der Neuordnung keine Erhöhung der schillingmäßigen Überzahlung vor 
Inkrafttreten dieses Kollektivvertrages ergibt. 

Diese Regelungen gelten daher nur in dem Umfang weiter, als sich keine darüber hinausgehende 
Wirkung ergibt. Betriebliche Regelungen, die eine höhere Anzahl von Zeitvorrückungen als die 
bisherigen kollektivvertraglichen Mindestgehaltsordnungen vorsehen, verkürzen sich um die Anzahl, 
die der Neuordnung gegenüber den bisherigen Mindestgehaltsordnungen entspricht, ausgenommen 
für jene Angestellten, die im Zeitpunkt der Einführung der neuen Gehaltsordnung bereits in der Stufe 
nach 16 Verwendungsgruppenjahren oder höher eingestuft sind und nicht in eine höhere 
Verwendungsgruppe umgestuft werden. 

Für die übrigen Angestellten, sofern diese im Umstiegszeitpunkt in die Verwendungsgruppenstufe 
nach 2 bis einschließlich nach 14 Jahren eingestuft sind, ist die Umstiegsregelung dieses 
Kollektivvertrages innerbetrieblich so zu adaptieren, dass sich eine mit der kollektivvertraglichen 
Umstiegsregelung gleichwertige, der betrieblich verkürzten Zeitvorrückung entsprechend, ergibt. Als 
betriebliche Regelung im Sinn dieser Bestimmung gelten Betriebsvereinbarungen und sonstige 
betriebliche Regelungen oder Übungen, bei denen eine einheitliche Vorgangsweise gegenüber allen 
oder einem Teil der Dienstnehmer ohne Rücksicht auf eine bestimmte formale Grundlage eingehalten 
wird, aus denen Ansprüche abgeleitet werden. 

Über betriebliche Regelungen im obigen Sinne können Betriebsvereinbarungen gemäß ArbVG 
abgeschlossen werden. 

 

  

Artikel VII Sonstige Bestimmungen 

1. Lenkzeitregelung: 
Die Lenkzeitregelungen in den Zusatzkollektivverträgen über Dienstreisen etc. werden ab 1. Mai 1997 
so abgeändert, dass anstelle der Verwendungsgruppe IV nach 18 Jahren die Verwendungsgruppe IVa 
nach 10 Jahren tritt. 

2. Umstellungsdienstzettel: 
Die für die Umstellung im Sinn dieses Kollektivvertrages notwendigen Angaben sind dem Angestellten 
mittels Dienstzettel (Umstiegs-Dienstzettel) bekannt zu geben (siehe Anhang). 

 

  

Artikel VIII 

Für Rechtsstreitigkeiten im Einzelfall, die sich aus der Anwendung des § 15 und des § 19, auch 
insbesondere im Zusammenhang mit der Neuregelung des Gehaltssystems zum 1. Mai 1997, 
der Umstiegsregelung, der Einreihung in die neuen Verwendungsgruppen und der Anpassung 
betrieblicher Regelungen ergeben, ist vor Anrufung des Arbeitsgerichtes eine von der 
Bundessektion Industrie oder vom Fachverband und der Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Sektion Industrie und Gewerbe, eingerichtete Schiedskommission anzurufen, welche eine 
Streitbeilegung versucht und einen Schlichtungsvorschlag erstellt. 



 


